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Methodischer Rahmen II – Unterscheidung: Bereitstellung/Herstellung. Wer ist je verantwortlich?  

 

Bereitstellung 
➔ Wer soll Zahlungsbereitschaft/Interesse aufbringen?

betr. materielle Privatisierung

Staat („Sicherheitsgarant“) Schutzguteigentümer

Herstellung 
➔ Frage: Make or buy?

betr. funktionale Privatisierung

Staat (make) priv. Dienstl. (buy)

Kriterien 
- (Nicht-)Repressivität (Gewaltmonopol des Staates) 
- (Nicht-)Exkludierbarkeit (öffentliche Güter) 

Kriterium 
Qualitätsbasierte Kosteneffizienz ➔ „Qualität“ adres-
siert: (1) Schutzeffektivität, (2) Ermessenskompetenz 
bei Eingriffen in die Rechtssphäre der (pot.) Störer 

Ergebnis 

• Bereitstellung: Private Bereitstellung ist erwartbar und vertretbar, soweit SL exkludierbar und gleichzeitig nicht-re-
pressiv sind. Das ist insbes. bei geringeren Präventionsgraden der Fall. Staatliche Bereitstellung ist angezeigt, wenn 
die SL repressiv oder nicht-exkludierbar sind. Das ist insbes. bei höheren Präventionsgraden der Fall. 

• Herstellung: ad Qualitätsdimension (2): Je höher der Ermessensspielraum im Rahmen einer SL, desto höher sind die 
(rechtstaatlich begründeten) Qualitätsanforderungen an diese SL. Unter Annahme plausibler Kostenfunktionen gilt 
zudem: desto eher ist eine staatliche Herstellung (insbes. durch staatl. Beamte) angezeigt. 

Warum eine Ökonomik innerer Sicherheit? 

Weil auch Sicherheitsleistungen (SL, z.B. Polizei, Tür-
schlösser, Alarmanlagen) knapp, d.h. kostenträchtig, 
sind. 

 Es geht bei innerer Sicherheit eben auch um Ef-
fizienz (Verschwendungsfreiheit) 

Eine zentrale Fragestellung: 

 Wie weit muss ein staatlicher Sicherheitsauf-
trag reichen? 

 Denn: die Türe z.B. schließt man abends als Pri-
vater selbst ab. Der staatl. Sicherheitsauftrag ist 
also nicht unbegrenzt. 

  
Methodischer Rahmen I – Sicherheitsleistungen (SL) können bei einem Sicherheitsproblem auf unterschiedlichen Prä-

ventions-Stufen ansetzen. In ihrem – idealerweise: effizienten – Zusammenspiel wenden sie Schaden am Schutzgut ab. 

 

Sicherheitsleistungen (idealtypischer Dreiklang): 

1 „Nahe“ am Störer – z.B. Strafe (als Generalprävention) 

2  Filterung beim Zugang – z.B. Polizeistreife, Grenzen, Personenkon-
trollen 

3  „Nahe“ am Schutzgut – z.B. Türen, Schlösser, Safes, Alarmanlagen 

Sicherheitsproblem 

Aktuelle und künftige Anwendungsfelder 

• Kritische Infrastruktur: Bereitstellung ist staatliche Aufgabe, soweit im öffentlichen Interesse (SL als öff. Gut). Wie 
weit geht das öff. Interesse jeweils? Bei Herstellung steht die Qualitätsdimension „Schutzeffektivität“ im Zentrum. 

• CyberSicherheit: SL auf welchen Präventionsgraden sind hier effizient und machbar? (z.B. bei Angriffen aus Ausland) 
Welche Rolle kommt dem Staat und welche den privaten Schutzguteigentümern zu? 
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